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Jahreswechsel 1999/2000

Gemeinde Langendorf
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1. Aufforderung zur Anmeldung der schulpflichtig
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widmung

Gemeinde Spora

l. Bekanntmachung.cn

l. Aull'orderung zur Anmeldung cler schulpllichtig
werdenden Kinder 20AA2001
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I 998
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2. 1. Nachtragssatzung und Bekanntmachung der
Nachtragshaushaltssatzung 1999 der Gemeinde
Tröglitz

L Aufforderung zur Anmeldung cler schulpflichtig
u erdenden Kinder Schuljahr 2000/200 |

4. Bekanntmachung der Genehmigung des B-Pla-
nes Nr. 4 der Gemeinde Ttöglitz .,IngepalNeu-
werksfläche" mit Teiländerung des B-Planes Nr.
I ..Gcwerbegebiet Tröglitz"

5. Ö.lfentliche Bekanntmachung zul Straßen-
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der Gemeinde Tlöglitz,,Ingepa./Neuwerksfläche" mit Teiländerung
des B-Planes Nr. 1 ,,Gewertlegebiet Tröglitz"

Der von der Gemeindevertretung in der Sitzung am22.2.99 als
Satzung beschlossene B-Plan Nr.4 "Ingepa/ Neuwerksfläche" mit
Teiländerung des B-Planes Nr. l, "Gewerbegebiet Tiöglitz", be-
stehend aus der Planzeichnung und dem Textteil wurde mit Ver-
fügung der höheren Verwaltungsbehörde vom 21 . 9.99 tnter AZ
25-21102-410182, mit Maßgaben und Auflagen genehmigt.
Den Mal3gaben und Auflagen wurden mit Beschluss (B 9111199)
vom 15. 11. 99 beigetreten. Die Anderungen sind erfolgt. Die E,r-
teilung der Genehmigung wird hiermit namens und im Auftrag
der Gemeinde Tröglitz bekanntgegeben. Der Bebauungsplan tritt
am Tage nach der Bekanntgabe in Kraft.
Jedermann kann den genehmigten B-Plan und die Begründung
dazu ab diesemTag in derVerwaltungsgemeinschaft Dreiländer-
eck im Zimmer 3. während der Dienststunden

Montag 6.45-12.00 Uhr und 12.30-15.30 Uhr
Dienstag 6.45-12.00 Uhr und 12.30-18.00 Uhr
Mittwoch 6.45-12.00 Uhr und 12.30-16.00 Uhr
Donnerstag 6.45-12.00 Uhr und 12.30-15.30 Uhr
Freitag 6.45-12.00 Uhr

einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Bekanntmachung der Genehmigung des B-Planes Nr.4

Eine Verletzung der im g 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften ist unbeachtlich,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist.
Mängel der Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie nicht inner-
halb von 7 Jahren seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Dabei ist der
Sachverhalt, der den Mangel oder die Verletzung begründen soll,
darzulegen.
Über die Vorschriften des g 44 (3) Satz L tnd 2 sowie Abs. 4
BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschä-
digungsansprüche für Eingriffe in einer bisher zulässigen Nut-
zung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von
E,ntschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Tiöglitz, den 16. 11.99 gez. Mück
Leiter des gemeinsamen

Verwaltungsamtes

Öffentliche Bekanntmachung zur Straßenwidmung

Aufgrund des Beschlusses der Gemeinde Tröglitz in ihrer
Gemeinderatssitzung am 15. 11.99 wird namens und im Auftrag
der Gemeinde Tiöglitz verfügt, dass folgende Straßen mit den
dazugehörigen Nebenanlagen nach $ 3 (1) Nr.3 Straßengesetz
LSA als Gemeindestraßen entsprechend g 6 StrG LSA dem öf-
fentlichen Verkehr gewidmet werden.
Straßen 1,5,6 (zwischen Str. D und B),7 (zwischen Straße B und
Rehmsdorfer Straße), A, ,4'1, B (zwischen Str.6 und 7), Straße D
im Altwerk und Straße 21 im Neuwerk.
Die Karte mit den zeichnerischen Darstellungen, als Bestandteil
dieser amtlichen Bekanntmachung, liegt zu jedermanns Einsicht
während der Dienststunden und zwar

im Vorzimmer des Leiters des gemeinsamen Verwaltungsamtes,
Mittelstraße f in 06729 Tiöglitz, aus. Die Dauer der Auslegungl
beträgt 2 Wochen und beginnt am Tage nach der Bekanntgabe. v

Rechtsbehelf:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe schriftlich oder mündlich zur Niederschrift
Widerspruch bei der VGem Dreiländereck, Mittelstraße 1 in06129
Tiöglitz eingelegt werden.

Tiöglitz, den 16. 11. 99 gez. Mück
Leiter des gemeinsamen

Verwaltun gsamtes

Montag
Dienstag
Mittwoch

6.45-12.00 Uhr
6.45-12.00 Uhr
6.45-12.00 Uhr

Donnerstag 6.45-12.00 Uhr
Freitag 6.45-12.00 Uhr

und 12.30-15.30 Uhr
und 12.30-18.00 Uhr
und 12.30-16.00 Uhr
und 12.30-15.30 Uhr


